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Antworten der 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU)

auf die Fragen von KLIMA e.V.
- Konflikt-Lösungs-Initiative Mobbing-Anlaufstelle -
1. Was können Sie uns über die innerparteiliche Meinungsbildung aus den vergangenen fünf Kalenderjahren, beginnend von 2004, mitteilen? Welche Gremien befassten sich mit dieser Problematik, in welcher Form taten sie dies und mit welchen Ergebnissen, ggfs. Zwischenergebnissen? – Bitte führen Sie gesondert diesbezügliche Tätigkeiten der Fraktion (Arbeitsgruppen etc.) Ihrer Partei im Deutschen Bundestag an.
2. Welche Aussagen zur Mobbing-Problematik enthält Ihr Partei-, welche Ihr Grundsatzprogramm?

3. Mit welchem politischen Konzept möchte Ihre Partei verhindern, dass Mobbing weiterhin Jahr für Jahr volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe verursacht, zu schweigen von den psychosozialen Folgen für die Betroffenen und deren Angehörige? 

4. In unserem EU-Nachbarland Frankreich gibt es seit Jahren zivil- und strafrechtliche Sanktionsmöglichkeiten gegen mobbende Arbeitgeber und „Kollegen“. Wie steht Ihre Partei zu der Forderung, in Deutschland vergleichbare Regularien einzuführen?
5. Wie werden Sie in Zukunft die Prophylaxe-Arbeit von Mobbing-Anlaufstellen unterstützen?

Antwort zu 1. bis 5.
Unser auf dem christlichen Menschenbild beruhendes Verständnis von der Würde des Menschen umfasst die humane Gestaltung der Arbeitwelt, sie verlangt insbesondere die Teilhabe des arbeitenden Menschen an den Entscheidungen, die die Bedingungen für seine Arbeitswelt setzen. Das ist im Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands und im Grundsatzprogramm der CSU klargestellt. Dieser Anspruch auf humane Gestaltung der Arbeitswelt umfasst auch das Problemfeld Mobbing. 

Mobbing spielt sich auf der Beziehungsebene zwischen Mitarbeitern oder Mitarbeitern und Vorgesetzten ab und ist daher schwer kontrollierbar oder gar durch gesetzliche Regelungen zu unterbinden. Dies muss schon daran scheitern, dass letztlich nicht definierbar sein wird, wann ein Konflikt oder eine Antipathie zu Mobbing wird und mit welcher Handlung, welcher Äußerung die Schwelle zum Mobbing überschritten ist. Dies kann, wenn sich solche Situationen überhaupt aufklären lassen, nur in jedem Einzelfall festgestellt werden. Zu einer effektiven Eindämmung von Mobbing kann man letztendlich nur durch Aufklärung gelangen: Arbeitnehmer müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie sich bei Mobbing zur Wehr setzen und die Hilfe der Gerichte und Arbeitsgerichte sowie von Beratungsstellen, wie KLIMA e.V., in Anspruch nehmen können. Mobbing verursacht volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe und deswegen ist es im ureigenen Interesse, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vor Mobbing schützen. 
6. Noch immer enden Arbeitsgerichtsverfahren, die dezidiert wegen Mobbing geführt werden, meistens mit Vergleich und für die Mobbing-Geschädigten mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Die Gerichte befassen sich somit erst gar nicht mit der dem Verfahren zugrunde liegenden Mobbing-Problematik. Wollen Sie dafür sorgen, dass die Krankenkassen und Sozialversicherungsträger in Zukunft bessere Möglichkeiten bekommen, mobbende Arbeitgeber/Dienstherren schadenersatzpflichtig zu machen?

7. Wie steht Ihre Partei zu der immer wieder zu hörenden Fachmeinung, dass Mobbing ein Instrument zum Unterlaufen gesetzlicher Regelungen zum Arbeitsschutz bzw. den einschlägigen Bestimmungen in den Beamtengesetzen darstellt, mithin auch zum Aushebeln bedeutsamer Artikel unseres Grundgesetzes (Menschenwürde, physische wie psychische Gesundheit, Gleichheitsgrundsatz u.a.m.) dient? Pflichten Sie der These bei, dass es bei der Verfolgung von Mobbing-Handlungen nach wie vor ein Vollzugsdefizit gibt hinsichtlich Straf- und Bußgeldverfahren und dass die Tatbestände des Strafgesetzbuches (Nötigung, Körperverletzung, Ehrverletzungsdelikte u.a.m.) von den Staatsanwaltschaften nicht genügend verfolgt werden? Bestehen bei Ihnen konkrete Planungen für die nächste Wahlperiode im gesetzgeberischen Bereich bzw. für den Fall einer Regierungsbeteiligung in der Umsetzung durch Bundesministerien? Wenn ja: Welche?
Antwort zu 6. und 7.
Mobbing kommt in den verschiedensten Konstellationen vor, sei es zwischen Mitarbeitern, Mitarbeiter und Vorgesetzten bzw. Arbeitgeber. Von einem Vollzugsdefizit im Hinblick auf Mobbing-Fälle kann aber so nicht gesprochen werden. Das Problem liegt nicht darin, dass keine ausreichende gesetzliche Handhabe bestünde oder dass solche Fälle nicht verfolgt würden. Das erste Problem ist, dass viele Mobbing-Opfer auf die Einschaltung der Justiz oder auch nur eines Rechtsanwaltes verzichten. Von daher leisten unabhängige Beratungsstellen, wie KLIMA e.V., einen wichtigen Beitrag dazu, dass Mobbing konsequent zur Anzeige gebracht und verfolgt werden kann. Das für die Strafverfolgung von Mobbing schwerer zu lösende Problem liegt jedoch darin,  dass Mobbing und alle hierzu gehörenden Handlungen im konkreten Fall nur sehr schwer nachzuweisen sind. Für eine Verurteilung bedarf es jedoch des Beweises der strafbaren Handlung – ansonsten gilt das rechtsstaatliche Prinzip „im Zweifel für den Angeklagten“. Ähnliches gilt auch im zivilrechtlichen Bereich. D.h., das Mobbing gegen einen Arbeitnehmer muss nachgewiesen werden, und dies ist in vielen Fällen nur schwer möglich. Dies erschwert es auch den Sozialversicherungsträgern, Schadensersatzansprüche gegen mobbende Arbeitgeber durchzusetzen.

8. Die Arbeits- und Sozialgerichte beklagen seit Jahren ihre Überlastung (zu viele anhängige Verfahren, zu wenige Richter, ergo zu lange Prozessdauer).  Wie stehen Sie zu der Überlegung, die rechtliche Position von Mediatoren und Betrieblichen Konfliktberatern zu stärken, um solcherart die Gericht zu entlasten? 
Antwort 

Die außergerichtliche Streitbeilegung ist in Fällen, wie gerade Mobbing, in denen vieles auf der „persönlichen Schiene“ abläuft und der gerichtlichen Beweiserhebung nicht zugänglich ist, oftmals ein geeignetes Mittel, die Situation zu befrieden und dem Opfer von Mobbing zu seinem Recht zu verhelfen. Einer Stärkung außergerichtlicher Streitbeilegung durch Mediatoren oder betriebliche Konfliktberater stehen CDU und CSU daher grundsätzlich positiv gegenüber. 
9. Uns wurde in dem Gespräch bei der SPD-Bundestagsfraktion von dem stellv. Fraktionsvorsitzenden, Herrn Dieter Wiefelspütz, mitgeteilt, dass wir uns vergegenwärtigen sollten, dass unsere Gesprächspartner (aus der Politik) ohnehin Experten im Mobbing seien. – Dies deckt sich nicht bloß mit den Wahrnehmungen weiter Bevölkerungskreise – auch der veröffentlichten Meinungen -, sondern auch mit unserer eigenen. Deshalb fragen wir, welche Vorkehrungen Sie in Ihrer eigenen. Deshalb fragen wir, welche Vorkehrungen Sie in Ihrer eigenen Partei, aber auch der Bundestagsfraktion, getroffen haben, um Mobbing präventiv zu begegnen und bestehende Mobbing-Situationen menschenwürdig zu klären.
Antwort

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle verfügt über einen Betriebsrat und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion über einen Personalrat. Diese Gremien sind neben der Geschäftsleitung der CDU-Bundesgeschäftsstelle sowie der CSU-Landesleitung und dem Fraktionsbüro der Bundestagsfraktion die Ansprechpartner für alle Probleme der Beschäftigten. Beide Personalvertretungskörperschaften arbeiten vertrauensvoll mit Geschäftsleitung bzw. Fraktionsbüro zusammen.

